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Alterspolitik - aktuell
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Dialog- und Gesetzgebungsprozess

Initiative 
Altenhilfestruktur

-gesetz

•2019 

•Redaktions- und 
Steuerungsrunde

•Gesetzesentwurf 
LSBB 1.0.

Koalitions-
vereinbarung   
rot grün rot

•2021

•Altenhilfestrukturgesetz

•Dialogprozess

Dialogprozess 
LSBB

•2023

•Moderiert

•Gefördert durch SenGes

•Einbeziehung der Bezirke

•Weiterentwicklung  Konzept und 
Gesetzesentwurf

Gesetzgebungs-
verfahren

•2023/24

•SenGes federführend

•Im Dialog mit LSBB



© AGP Sozialforschung 30.03.2023 4

Dialog auf Bezirksebene

• 12 Bezirke
– Gespräche der Redaktionsgruppe mit 

• Altenhilfekoordinierung

• Stadträt*innen

• 5 Bezirke
– Workshops 

• Mit allen relevanten Akteuren 
(Institutionen, Vw, Bürger*innen, pp)

• Ost - West, Stadt, ländlich geprägt, Alter, 
Sozialstruktur
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Bezirksprofile: Überblick

• Bevölkerungsstruktur: Einwohner*innen (EW), EW 65+, EW 80+

• Bevölkerungsprognose: EW/EW65+/EW80+ in 2025/2030/2035/2040

• Soziale Lage: Altersarmut (Grundsicherung im Alter), Ein-Personen-Haushalte 65+

• Soziale Infrastruktur und Angebote: Stadtteilzentren, Begegnungsstätten, 

Einrichtungen gemeinnütziger Träger, Beratungsstellen, Pflegestützpunkte etc. 

• Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII und Grundsicherung im Alter

• Sozialkommissionen
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Exemplarisch Pankow
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Einwohner*innen 65+: Pankow im Bezirksvergleich 
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Einwohner*innen: Pankow im Bezirksvergleich 



© AGP Sozialforschung 30.03.2023 9

Einwohner*innen: Pankow im Bezirksvergleich 2040 
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Soziale Infrastruktur

• 3 Stadtteilzentren (Senat/IFP)

• 6 Begegnungsstätten (bez. Zuw.)
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Soziale Infrastruktur

• 3 Stadtteilzentren (Senat/IFP)

• 6 Begegnungsstätten (bez. Zuw.)

• 16 Stadtteiltreffs, 
Nachbarschaftstreffs, Selbsthilfe, 
Soziale Beratung etc. (bez. Zuw.)
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Soziale Infrastruktur

• 3 Stadtteilzentren (Senat/IFP)

• 6 Begegnungsstätten (bez. Zuw.)

• 16 Stadtteiltreffs, 
Nachbarschaftstreffs, Selbsthilfe, 
Soziale Beratung etc. (bez. Zuw.)

• 4 Pflegestützpunkte

• Kulturmarkthalle wird STZ

• weitere mit besonderem 
Schwerpunkt: MmB, Suchtkranke, 
Wohnungslose …
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Altersarmut: Berliner Bezirke



© AGP Sozialforschung 30.03.2023 14

Altersarmut: Bezirksregionen Friedrichshain-
Kreuzberg
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Exemplarisch: Friedrichshain-Kreuzberg
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Altersarmut: Planungsräume Friedrichshain-
Kreuzberg
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Altersarmut: Friedrichshain-Kreuzberg
Zeitliche Entwicklung außerhalb von Einrichtungen
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Grundlage: § 71 SGB XII
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Berliner Gesetz guten Leben im Alter
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Zielsetzungen

• Förderung und Sicherung der Teilhabe älterer Menschen

• Verantwortung für Bedingungen guten Lebens älterer Menschen auf Landes- und 
Bezirksebene einlösen

• Gesellschaftliche Rollen älterer Menschen und Altersbilder differenzieren

• Lebenslagen spezifische Einschränkungen kompensieren

• Menschenrechte gewährleisten, Demütigungen vermeiden

• Verlässliche Strukturen in allen Sozialräumen wohlfahrtspluralistisch sichern oder 
verbessern

• Care und Case Management Systeme ausbauen

• Governance-Strukturen qualifizieren

• Innovationen fördern

• Demokratische Resilienz sichern

• Leitbild der Caring Community verankern
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Artielgesetz

• Das Berliner Gesetz 
„Gutes Leben im Alter“ ist 
ein Artikelgesetz, das als 
Berliner 
Ausführungsgesetz zum 
SGB XII auch relevante 
Regelungen in anderen 
Landesgesetzen einfügt, 
ändert resp. ergänzt. 

„Ein Artikelgesetz ist ein Gesetz, 
durch das gleichzeitig mehrere 
Gesetze erlassen oder geändert 
werden, manchmal auch in 
unterschiedlichen Rechtsgebieten.“ 
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Berliner AG

§ 71 SGB XII

Senioren-mit-

wirkungs-gesetz

Berliner Pflege-

gesetz (Fehlt in 

Berlin)

WTG 

Berlin

Berliner 

Bezirks-

verwaltungs-

gesetz

Berliner 

Teilhabe-gesetz

Berliner 

Präventions-

gesetz

Berliner 

Mobilitätsgeset

z

Landes-pflege-

einrichtungs-

gesetz –

LpflegEG

Landes-

pflegegeld-

gesetz Berlin

Wohnteil-

habegesetz

(WTG Berlin)

Beratung

Begegnung

Bildung

Familie

Engagement

Wohnen

Sorge und Pflege

Teilhabe

Sport

Mobilität

Gesundheit

Digitalisierung

Erwachsenen-

schutz

Existenz-

sicherung

Mitwirkung
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Dialogprozess

•Diskussion AHG-E 
mit Expert*innen

•Weiterentwicklung

•Konsentierung der 
Ausrichtung

Politische 
Akzeptanz 
und Nach-
justierung

•Workshops auf 
Bezirksebene

•Rat der BM

Beteiligung
der Bezirke

•Weiter-
entwickelter 
Gesetzesentwurf

•Organisations-
optionen

•Entwürfe für AV

•Kosten-
abschätzungen 

Vorlage einer 
modifizierten 
Konzeption
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1. Integrierte Beratung (einkommensunabhängig)
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2. Transferleistungen
(abhängig von Einkommen und Vermögen)

• Persönliche Dienstleistungen

– Unterstützung bei Hygiene, 
Haushalt, Körperpflege

– Mobilität

– Begleitung

• Wohnung / Technik

– Wohnungsanpassung

– Umzugshilfe

– Technik (Hausnotruf, technische 
Assistenzsysteme)
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3. Begegnung

• Begegnungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen

– Kiez Klub

– Begegnungsstätte für ältere 
Menschen

• Begegnungsmöglichkeiten im 
Kiez/Bezirk

– Nachbarschaftshaus

– Freizeitstätte
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4. SOKO
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5. Planung

• Das Ziel der Altenhilfeplanung besteht 
darin, Defizite und Bedarfe im Bereich der 
Altenhilfe festzustellen und Empfehlungen 
zu formulieren, wie diese ausgeglichen 
bzw. realisiert werden können. Die 
Aufgabe der Altenhilfekoordination 
besteht neben der Planung in der 
Vernetzung von Angeboten und Projekten 
öffentlicher, gemeinnütziger und privater 
Träger. Dadurch soll eine umfassende 
Versorgung, Betreuung und Pflege der 
Bürger in allen hierfür relevanten 
Bereichen sichergestellt werden. 
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Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) - Entwurf LSBB 2.0

§ 8a Altenhilfe

Ältere Menschen, die ihren 
Wohnsitz im Land Berlin 
haben, haben Anspruch auf 
und kommen in den Genuss 
von Leistungen und 
Einrichtungen der Altenhilfe 
gem. § 71 SGB XII nach den 
nachfolgenden Absätzen.

Artikelgesetz

• Ein Artikelgesetz ist ein Gesetz, 
durch das gleichzeitig mehrere 
Gesetze erlassen oder geändert 
werden, manchmal auch in 
unterschiedlichen 

Rechtsgebieten.
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1. Beratung

• Ältere Menschen haben ohne Rücksicht auf vorhandenes Einkommen und Vermögen insbesondere 
Anspruch auf Beratung durch Fachkräfte: 

– Über Leistungen nach dem SGB XII und mit diesen zusammenhängenden weiteren Leistungen nach anderen 
Sozialgesetzbüchern 

– im Zusammenhang mit der Koordination und Vernetzung von Hilfen im Zusammenhang mit der Anwendung von 
Sozialgesetzbüchern. 

– bei Bekanntwerden einer individuellen altersbedingten Notlage zur Gewährleistung notwendiger Hilfen,

– im Zusammenhang mit der Koordination und Vernetzung von Hilfen   

• bei mit dem Älterwerden und dem Alter verbundenen Fragen im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Teilhabe, 
bürgerschaftlichen Engagement und politischer Mitwirkung,

• im Zusammenhang mit Fragen nach geeignetem Wohnraum und Wohnraumanpassung, 

• im Vor- und Umfeld der Pflege,

• zu Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention,

• zu Angeboten für Seniorinnen und Senioren, 

• Die Beratung  findet in enger Zusammenarbeit mit anderen für die Aufklärung, Beratung und Unterstützung 
zuständigen Stellen sowie den freien Trägern statt. 

• Im Bedarfsfall besteht ein Anspruch auf aufsuchende Beratung.
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2. Transferleistungen

Ältere Menschen haben nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften über den Leistungskatalog zur Altenhilfe im 
Land Berlin gemäß § 7 Absatz 1 insbesondere Anspruch auf:

• laufende Leistungen der Altenhilfe. Zu diesen gehören insbesondere:

– Hilfen bei einzelnen  körperbezogenen Pflegemaßnahmen bzw.  pflegerischen Betreuungsmaßnahmen 
für Personen mit einer Einstufung unterhalb des Pflegegrades 2 gem.  § 61 b SGB XII, § 14 SGB XI.

– Hausnotruf

– Fuß- und Handpflege

– Sonstige laufende Altenhilfe;

• einmalige Leistungen der Altenhilfe, insbesondere

– Begleit- und Mobilitätshilfen 

– Technische Ausstattung zur Kommunikation und Information (Fernsehgerät, Laptop pp 

– Kurzfreizeiten, 

– Leistungen zur altersgerechten Wohnraumanpassung

– altersbedingte Mehraufwendungen bei Umzügen, z. B. Hilfen beim Ein- und Auspacken 

– sonstige einmalige Altenhilfe.
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3. Begegnungsstätten

Älteren Menschen in Berlin ist der Zugang zu Begegnungsräumen (z. B. in 
Freizeitstätten, Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäusern, Nachbarschaftstreffs  in ihrer 
jeweiligen Bezirksregion / dem Sozialraum (LOR)  zu gewährleisten. Dabei sind   
generationen- und zielgruppenübergreifende Konzepte zu entwickeln,  soweit nicht 
zielgruppen- und altersspezifische Angebote erforderlich sind. Die Angebote sollen in 
Zusammenarbeit mit den freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen sowie 
anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren entwickelt, betrieben und konzeptionell so 
weiterentwickelt werden, dass alle Gruppen der Stadtgesellschaft von den Angeboten 
profitieren können. Auch Angebote der Begegnung und Gesundheitsförderung im 
öffentlichen Raum sind einzubeziehen und zu fördern. In einer Verwaltungsvorschrift 
gem. § 7 werden die Grundsätze für die Vorhaltung und Finanzierung von 
Seniorenfreizeitstätten je Bezirksregion bestimmt. 
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4. SOKO – Ehrenamtliche Sozialdienste in den 
Bezirken

Die zuständigen Bezirksstadträtinnen und -räte berufen 
Ehrenamtliche für bezirkliche Sozialdienste (Sozialkommissionen)  
auf der Ebene der Sozialräume (LOR). In Verwaltungsvorschriften 
gem. § 7 werden die Ziele, die Aufgaben und die Standards für 
die Ausstattung und für die Finanzierung der ehrenamtlichen 
Sozialdienste festgelegt.
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5. Planungs- und Koordinierungsaufgaben

Die Bezirke erstellen unter Beteiligung der bezirklichen Seniorenvertretung, 
der Seniorenorganisationen und Wohlfahrtsverbände sowie nach Beteiligung 
und Befragungen der älteren Menschen zu Beginn der Legislaturperiode eine 
bedarfsorientierte und sozialraumbezogene Altenhilfeplanung und berichten 
am Ende der Legislaturperiode der Bezirksverordnetenversammlung über den 
Stand und deren Umsetzung. Die Altenhilfeplanung ist mit der Gesundheits-
und Pflegeplanung sowie anderen für die Belange älterer Menschen 
bedeutsamen Planungsvorhaben auf Landes- und Bezirksebene abzustimmen. 
Sie soll nach einheitlichen Grundsätzen, die für alle Bezirke gelten, erfolgen.  
Für die Aufgaben der Altenhilfe auf Bezirksebene wird eine  
Organisationseinheit für Altenhilfe gebildet. 



© AGP Sozialforschung 30.03.2023 35

6. Struktur der Altenhilfe

Für die Aufgaben auf Landesebene wird ein 
Altenhilfereferat bei der für Soziales zuständigen 
Senatsverwaltung gebildet, welches die mit der 
Altenhilfe im Zusammenhang stehenden Aufgaben und 
Inhalte bearbeitet, koordiniert und steuert sowie mit 
den Organisationseinheiten für Altenhilfe, (Abs 4 S. 4)  in 
den Bezirken eng zusammenarbeitet.
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Weiteres Vorgehen

Grundsatz-
entscheidung   2023

•Zielsetzung

•Ausführungsgesetz SGB XII

•Artikelgesetz

Untergesetzliche 
Regelung              

2024 

•Transferleistungen

•Task force

•Erprobung

Haushaltsmittel

•Kostenabschätzung

•Haushaltsplan 2024/2025

Gesetzgebungs-
verfahren

•Verabschiedung

•Artikelgesetz

•Gestuftes Inkraftreten 
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt: AGP Sozialforschung | thomas.klie@agp-freiburg.de
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